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Vorwort
Seit dem Erscheinen der zweiten Auflage des Kommentars Anfang 2012 hat
es zwar kaum gesetzliche Änderungen gegeben. Das Wohnungseigentums-
recht hat sich in dieser Zeit aber wiederum einer lebhaften Rechtsprechung
erfreut. So sind etwa 1000 wohnungseigentumsrechtliche Entscheidungen
der Instanzgerichte veröffentlicht. Der BGH hat in weit über 100 Entschei-
dungen das Wohnungseigentumsrecht fortentwickelt. Er hat beispielsweise
im verfahrensrechtlichen Bereich geklärt, dass eine Anfechtungsklage nicht
gegen die Mitglieder der Untergemeinschaft, sondern immer gegen alle
Eigentümer der Gesamtgemeinschaft zu erheben ist. Gegebenenfalls muss
das Gericht bei einer Anfechtungsklage dem Verwalter aufgeben, eine
Eigentümerliste vorzulegen. Zudem hat der V. Senat etwa seine Rechtspre-
chung zur „Demnächst-Zustellung“ der Rechtsprechung des VII. Senats an-
gepasst. Geklärt ist auch, dass die Gemeinschaft bei gemeinschaftsbezoge-
nen Pflichten passiv prozessführungsbefugt ist. Im materiell-rechtlichen
Bereich wurde vom BGH beispielsweise festgestellt, dass der Anspruch auf
ordnungsgemäße Verwaltung nicht verjährt. Ein Eigentümer kann aber kei-
nen Schadensersatzanspruch wegen verzögerter Instandsetzung geltend ma-
chen, wenn er vorherige Beschlüsse über das Zurückstellen der Maßnahme
nicht angefochten hat. Andererseits können sich Eigentümer, die einer drin-
genden Sanierung nicht zustimmen, schadensersatzpflichtig machen. Führt
ein Eigentümer eigenmächtig eine Sanierung durch, ist die Kostenerstattung
möglicherweise eingeschränkt. Das Verbot, Eigentümern durch Beschluss
neue Pflichten aufzuerlegen, gilt auch bei einer Öffnungsklausel in der Ge-
meinschaftsordnung. Geklärt ist auch, dass die Gemeinschaft, die regelmäßig
als Verbraucher zu behandeln ist, einen Kredit aufnehmen kann, wobei aber
strenge Anforderungen an den Beschluss gestellt werden. Der BGH hat sich
mit der Abgrenzung von baulichen Veränderungen, Modernisierungen und
modernisierender Instandhaltung befasst und die Beschlusskompetenz zur
Anschaffung von Rauchwarnmeldern bejaht. Wenn Ansprüche wegen Stö-
rung des Gemeinschaftseigentums vergemeinschaftet sind, können sie nicht
mehr von einzelnen Eigentümern geltend gemacht werden. Obgleich der
BGH seine Rechtsprechung zum Wirtschaftsplan und zur Jahresabrechnung,
etwa die Darstellung von periodenfremden Zahlungen, weitergeführt hat,
bestehen nach wie vor große Unsicherheiten in diesem Bereich.

Die dritte Auflage des Kommentars berücksichtigt diese Entwicklung der
Rechtsprechung zum WEG-Recht. Umfassend werden alle Fragen zu Jah-
resabrechnung und Wirtschaftsplan anhand der aktuellen Rechtsprechung
insbesondere des BGH behandelt. Der Kommentar enthält hilfreiche Muster
für Wirtschaftspläne und Jahresabrechnungen, die ausführlich erläutert
werden. Dabei werden auch praxisrelevante und schwierige Vorgänge (wie
etwa die Finanzierung einer großen Sanierungsmaßnahme teilweise aus
Sonderumlage, teilweise aus Rücklagenauflösung und teilweise über den
laufenden Haushalt) dargestellt.
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Um allen, die bereits mit der zweiten Auflage vertraut sind, die Arbeit mit
der dritten Auflage zu erleichtern, wurden der Aufbau und die Struktur der
Kommentierung sowie die jeweiligen Randnummern weitestgehend nicht
verändert. Die dritte Auflage soll Notaren, Rechtsanwälten, Richtern, Ver-
waltern sowie interessierten Verwaltungsbeiräten und Eigentümern wiede-
rum eine aktuelle und zuverlässige Unterstützung bei der Anwendung des
Gesetzes bieten. Wir hoffen, dass uns dies gelungen ist. Der Kommentar be-
findet sich im Wesentlichen auf dem Stand Anfang Mai 2016. Die Autoren,
in deren Team Rechtsanwalt Christian Spielbauer, Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht sowie für Strafrecht, neu aufgenommen wurde,
sind für sachdienliche Kritik und Anregungen dankbar.

München, September 2016 Thomas Spielbauer
Michael Then

Christian Spielbauer
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